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Mit Einfihrung der systematischen Rechtsammlung sind die Bezeichnungen anzupassen. Das Personal-
recht als Gemeindeerlass ist durch die Legislative umzubenennen und wird mit einer nachsten Revision
erfolgen. Mit der in dieser Verordnung bezeichneten Personalverordnung (PVO SSU) ist das gliltige Per-
sonalrecht der Sekundarschulgemeinde Uster gemeint.
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Beschluss der Sekundarschulpflege vom 7. Dezember 2021
Inkraftsetzung per 7. Dezember 2021

Die Bestimmungen gelten sowohl fiir weibliche als auch fiir mannliche Angestellte, unabhangig davon, ob
im Einzelnen weibliche oder mannliche Formulierungen verwendet werden.
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Anwendungshinweise Fir das Personal der Sekundarschulgemeinde Uster gilt grundsatzlich

der Personalverordnung der  das Personalrecht des Kantons. Dort, wo aufgrund der besonderen Verhalt-

Sekundarschulgemeinde Us-  picca in der Sekundarschulgemeinde Uster abweichende Regelungen

ter [PVO SSUD): L ! X i X
angezeigt sind, werden diese nachfolgend beschrieben. In diesem Sinne re-
gelt diese Personalverordnung SSU lediglich die Abweichungen vom kanto-
nalen Personalrecht. Hingegen verzichtet sie zugunsten einer besseren
Transparenz auf die Wiederholung der (ibrigen, nicht veranderten Bestim-
mungen Uber das Personalverhdltnis, welche bereits im kantonalen Recht
geregelt sind.

Um personalrechtliche Fragen in der Sekundarschulgemeinde Uster beant-
worten zu kénnen, muss zuerst die entsprechende Regelung im kantonalen
Personalrecht aufgesucht werden. Anschliessend ist zu berpriifen, ob die
untenstehenden Bestimmungen eine abweichende Regelung vorsehen. Be-
steht eine solche abweichende Regelung, gilt diese. Besteht keine abwei-
chende Regelung, gilt das kantonale Personalrecht sinngemass).

8 1 Geltungsbereich 1

Allgemein der PVO SSU  Dieser Verordnung unterstehen die Angestellten der Sekundarschulge-
meinde Uster. Angestellte sind Personen, die unbefristet oder befristet im
Dienst der Sekundarschulgemeinde Uster stehen, unabhangig davon,
ob sie ein volles oder teilzeitliches Pensum erfiillen oder ob sie aushilfs-
weise beschaftigt werden.

2

Die Rechtsbeziehungen zwischen der Sekundarschulgemeinde Uster
und den Lehrpersonen der Volksschule richten sich nach dem Lehrpersonal-
gesetz des Kantons Zirich und seinen Ausfilihrungserlassen.

3

Die Rechtsbeziehungen zwischen der Sekundarschulgemeinde Uster
und den Lehrpersonen der Berufswahlschule richten sich nach (Geltung
nach Massgabe der folgenden Reihenfolge) dieser Verordnung und dem
Personalreglement der SSU, der Mittel- und Berufsschullehrerverordnung
des Kantons Ziirich, dem Personalgesetz des Kantons Ziirich und seinen
Ausfiihrungserlassen.

4

Die Rechtsbeziehungen zwischen der Sekundarschulgemeinde Uster
und Mitgliedern der Behdrden und den beratenden Kommissionen richten
sich nach einem separaten Erlass (Geschaftsreglement und der Verordnung
Uber die Entschadigung der Behdrden).

8§ 2 Geltung des 1

kantonalen Rechts Soweit diese Verordnung und das Personalreglement SSU nichts Abwei-
chendes regeln, gelten sinngemdss die Bestimmungen des kantonalen Per-
sonalgesetzes und dessen Ausfiihrungserlasse.

2

Dort, wo die Schulpflege von der Kompetenz zum Erlass von Ausflihrungs-

bestimmungen (Personalreglement) zu dieser Verordnung keinen Gebrauch
macht, gelten stattdessen die kantonalen Ausfiihrungsbestimmungen sinn-
gemass.
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8§ 3 Bestimmungen fir 1

einzelne Berufsgruppen Nicht als Lehrpersonen im Sinne von § 1 Abs. 2 und 3 gelten alle Personen,
die nicht unterrichten sowie die librigen Angestellten an den Schulen, ins-
besondere Therapeuten, Sozialarbeiter, Schulpsychologen, Hortnerinnen,
Angestellte der Schulverwaltung usw.

2

Therapeuten und DaZ-Lehrpersonen werden gemass den kantonalen Rege-
lungen und Empfehlungen angestellt. Dabei ist die Anstellungsinstanz be-
rechtigt, in der Anstellungsverfligung von den gesetzlichen Bestimmungen
des kantonalen Lehrpersonalrechtes, des kantonalen Personalrechtes und
dieser Verordnung abzuweichen.

8 4 Anstellungsinstanz 1
Das Personal wird von der Schulpflege angestellt.

2
Die Anstellungskompetenz kann soweit zuldssig von der Anstellungsinstanz
delegiert werden.

§ 5 Bestimmungen zur
Kiindigung Als sachlicher Grund fir die Auflésung des Arbeitsverhaltnisses gelten zu-
satzlich zu den sachlichen Griinden des kantonalen Rechts
a) Wegdfall einer gesetzlichen oder vertraglichen Anstellungsbedingung
b) Verletzung wichtiger gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten
c) mangelnde Eignung, Tauglichkeit oder Bereitschaft, die in der Anstel-
lungsverfligung angeordnete Arbeit zu verrichten
d) mangelnde Bereitschaft zur Verrichtung zumutbarer anderer Arbeit
e) nachhaltige Stérung des Arbeitsklimas wahrend der Arbeitszeit
f) sexuelle Belastigung von Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen oder in ei-
nem Betreuungs- oder Abhangigkeitsverhaltnis stehenden Personen
g) Unvereinbarkeit der Weiterbeschaftigung mit dem 6ffentlichen Inte-
resse an moglichst stérungsfreien und raschen Betriebsablaufen.

2

Diese Kiindigungsgriinde missen durch eine objektive Beurteilung belegt
sein.

3

Die Schulpflege kann fiir die Angestellten oder fiir einzelne Gruppen von
Angestellten abweichende Kiindigungstermine und -fristen bestimmen.

§ 6 Bestimmungen 1
zum Kindigungsverfah-  Vorwiirfe, die zu einer Kiindigung Anlass geben, miissen durch eine Mitar-
ren beiterbeurteilung oder durch ein gleichwertiges Verfahren belegt werden.

2
Es kann eine Bewahrungsfrist eingerdumt werden.

3

Die Wiederanstellung ist ausgeschlossen. Den Rechtsmitteln gegen Kiindi-
gung, Einstellung im Amt und vorzeitige Entlassung kommt keine aufschie-
bende Wirkung zu.
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8§ 7 Lohn 1
Die Schulpflege legt auf der Basis der Arbeitsplatzbewertung einen Einrei-
hungsplan fest.
2
Die Anstellungsinstanz stuft die Angestellten aufgrund des Einreihungspla-
nes je nach Tatigkeit, Verantwortung und Vorbildung in einer Lohnklasse
und —stufe ein.
3
Die Anstellungsinstanz entscheidet aufgrund von Leistungsbeurteilungen
Uber individuelle Lohnanpassungen. Diese Kompetenz kann von der Anstel-
lungsinstanz delegiert werden.

4
Uber den Teuerungsausgleich, generelle Reallohnerhéhungen, strukturell
bedingte Neueinstufungen sowie generelle Lohnreduktionen entscheidet die
Schulpflege.

§ 8 Arbeitszeit, Uber- 1

zeit, Gleitzeit, Ferien Die Schulpflege kann fiir die Angestellten vom kantonalen Personalrecht

und Urlaub abweichende Bestimmungen iiber Arbeitszeit, Uberzeit, Kompensation, Fe-
rien und Urlaub erlassen und weitere Feiertage bezeichnen. Insbesondere
kann sie ein Arbeitszeitmodell vorsehen.

2
Dabei kann die Schulpflege fiir die verschiedenen Personalgruppen unter-
schiedliche Regelungen vorsehen.

8 9 Versicherungen 1

und Pensionskasse Die Schulpflege entscheidet iber den Anschluss an eine im Register fiir die
berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung fiir das nach dem
Bundesgesetz (iber die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvor-
sorge (BVG) obligatorisch zu versichernde Personal. Massgebend fiir das
Versicherungsverhaltnis sind der Anschlussvertrag zwischen der Sekun-
darschulgemeinde Uster und dieser Vorsorgeeinrichtung bzw. deren
Statuten und Reglemente. Die Mitwirkungsrechte des Personals nach dem
Bundesgesetz liber die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvor-
sorge (BVG) sind gewabhrleistet.

2

Die Schulpflege kann fiir ihre Angestellten vom kantonalen Recht nicht vor-
gesehene Versicherungen, insbesondere Taggeldversicherungen abschlies-
sen. Die Leistungen bei Krankheit und Unfall richten sich dann nach dem
jeweiligen Vertrag mit der Versicherung. Die Schulpflege regelt die Einzel-
heiten.

3

Die Schulpflege regelt bei samtlichen gesetzlichen und freiwilligen Personal-
versicherungen die Pramienzahlung. Sie kann im Rahmen des (ibergeordne-
ten Rechtes die Angestellten zur Zahlung angemessener Pramienanteile
verpflichten.
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§ 10 Pflichten bei
Krankheit, Unfall,
Schwangerschaft und
Niederkunft

8§ 11 Spesen und Aus-
lagen

§ 12 Mitarbeiterbeur-
teilung

8§ 13 Weiterbildung

§ 14 Dienstalter
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1

Die Angestellten sind verpflichtet, sich den vertrauensarztlichen Untersu-
chungen der Vorsorgeeinrichtung sowie den weiteren Personal- und Tag-
geldversicherungen der Sekundarschulgemeinde Uster zu unterziehen
und mit den Versicherungen zusammenzuarbeiten.

2

Kirzen Versicherungen ihre Leistungen aufgrund der ungeniigenden Mit-
wirkung der/des Angestellten, so ist die Anstellungsinstanz berechtigt, den
Lohn der/des Angestellten entsprechend zu kiirzen.

1
Die Sekundarschulgemeinde Uster vergiitet den Angestellten ihre
dienstlich bedingten Spesen und Auslagen.

2
Die Schulpflege regelt die Einzelheiten. Sie kann dabei von den kantonalen
Vorgaben abweichen.

1
Die Angestellten haben Anspruch auf regelmassige Beurteilung von Leistung
und Verhalten.

2
Die Anstellungsinstanz regelt die Einzelheiten. Sie kann dabei von den kan-
tonalen Vorgaben abweichen.

1
Die Sekundarschulgemeinde Uster kann an Angestellte fiir Weiterbildun-
gen und Beratungen Beitrage ausrichten.

2

Die Anstellungsinstanz kann Weiterbildungen, Coaching oder Supervision
im Umfang von bis zu 40 Stunden pro Jahr als obligatorisch erkldren oder
anordnen. Ein Anspruch auf bezahlten Urlaub besteht nicht. Bei bezahltem
Urlaub kdnnen auch mehr als 40 Stunden pro Jahr Weiterbildung, Coaching
oder Supervision angeordnet werden.

3

Besteht an der Weiterbildung ein erhebliches privates Interesse der/des An-
gestellten, und hat die Sekundarschulgemeinde Uster an diese Ausbil-
dung Beitrage geleistet, so ist ein Riickforderungsvorbehalt vorzusehen fir
den Fall, dass das Arbeitsverhdltnis aus Griinden aufgeldst wird, die bei
der/beim Angestellten liegen.

4
Die Anstellungsinstanz regelt die Einzelheiten. Sie kann dabei von den kan-
tonalen Vorgaben abweichen.

1

Fir die Berechnung von Anspriichen, bei denen auf das Dienstalter abgestellt
wird, namentlich bei Dienstaltersgeschenken, der Kiindigung zur Unzeit,
Lohnfortzahlungspflicht bei Krankheit, Unfall oder Schwangerschaft, Renten-
anspriichen etc. wird in der Regel auf die Dauer der Anstellung bei der Se-
kundarschulgemeinde Uster abgestellt und nicht auf frihere Anstellun-
gen fir andere 6ffentliche Organe oder private Arbeitgeber.

2
Der Anstellungsinstanz ist es aber freigestellt, friihere Anstellungen zu be-
rlicksichtigen, namentlich bei der Anstellung und der Einreihung.
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8§ 15 Einmalzulage 1
Die Sekundarschulgemeinde Uster kennt das Instrument der Einmal-
zulage.

2
Die Anstellungsinstanz regelt die Einzelheiten. Sie kann dabei von den kan-
tonalen Vorgaben abweichen.

8 16 Inkraftsetzung Diese Verordnung tritt per 19.01.2015 in Kraft.

§ 17 Ubergangsbestim- 1

mungen Fir alle beim Inkrafttreten dieser Verordnung bereits bestehenden Arbeits-
verhaltnisse gelten ab diesem Zeitpunkt diese neuen Bestimmungen, Aus-
flihrungserlasse eingeschlossen. Soweit bisherige Arbeitsverhaltnisse mit
dieser neuen Verordnung nicht ibereinstimmen, gehen diese neuen Best-
immungen vor.

2
Fir Arbeitsverhaltnisse, die beim Inkrafttreten dieser Verordnung bereits
gekiindigt, aber noch nicht aufgeldst sind, gilt das bisherige Recht.

Andere Bestimmungen  Alle anderen Bestimmungen des Personalrechtes befinden sich im kantona-
len Personalgesetz und den Ausfiihrungserlassen:

- Personalgesetz (PG) 177.10

- Personalverordnung (PVO) 177.11

- Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO) 177.111

- Verordnung Uber die Nutzung von Internet und E-Mail 177.115

- Gesetz lber die Verselbstédndigung der Versicherungskasse fiir das
Staatspersonal 177.201

- Statuten der Versicherungskasse fiir das Staatspersonal 177.21
- Obligationenrecht (Auszug) SR 220

- Lehrpersonalgesetz (LPG) 412.31

- Lehrerpersonalverordnung (LPVO) 412.311

- Gesetz Uber die Padagogische Hochschule Ziirich (PHG) 414.41
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§ 1 Grundsatz

(8 1 und 2 Personalverord-
nung der Sekundarschulge-
meinde Uster [PVO SSUJ):

§ 2 Anstellungskompe-

tenz Berufswahlschule
(§ 4 Abs. 2 PVO SSU)

§ 3 Stellenplane
(8§ 4 Abs. 2 PVO SSU)

§ 4 Gemeindeeigene Vi-

kariate
(§ 7 Abs. 1 und 2 PVO SSU)

§ 5 Kiindigungsfristen

und -termine
(§ 5 Abs. 3 PVO SSU)

Personalreglement (PR SSU)

der Sekundarschulgemeinde Uster vom 7. Dezember 2021
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1

Die folgenden Bestimmungen stiitzen sich auf die jeweilige Delegation der
Regelungskompetenzen an die Schulpflege der Personalverordnung der Se-
kundarschulgemeinde Uster (PVO SSU), dem Personalgesetz des Kantons
Ziirich (PG), der Personalverordnung des Kantons Ziirich (PVO) und der
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO), dem kantonalen Lehrper-
sonalgesetz (LPG), der kantonalen Lehrpersonalverordnung (LPVO), der
kantonalen Mittel- und Berufsschullehrerverordnung (MBVO) und der kan-
tonalen Mittel- und Berufsschullehrervollzugsverordnung (MBVVO).

2

Dort, wo die Schulpflege von einer delegierten Regelungskompetenz in die-
sen Erlassen keinen Gebrauch macht, gelten stattdessen die kantonalen
Regelungen sinngemass.

3

Um personalrechtliche Fragen in der Sekundarschulgemeinde Uster beant-
worten zu kdnnen, muss zuerst die entsprechende Regelung im kantonalen
Personalrecht aufgesucht werden (vgl. § 1 PVO SSU). Anschliessend ist zu
Uberpriifen, ob die kommunale Personalverordnung eine abweichende Re-
gelung vorsieht. Besteht eine solche abweichende Regelung, gilt diese. In
diesem Fall sind auch die vorliegenden Ausfiihrungsbestimmungen zu be-
achten. Besteht keine abweichende Regelung, gilt das kantonale Personal-
recht sinngemass.

Die Anstellungskompetenz flr das Personal der Berufswahlschule wird an
den Rektor delegiert.

Die Stellenpléne werden durch die Schulpflege festgelegt.

Gemeindeeigene Vikariate werden grundsatzlich zu den Vikariatsansdtzen
des Volksschulamtes entschadigt.

1

Fir den Rektor, den Prorektor und die Abteilungsleitenden der Berufswahl-
schule gelten die Kiindigungsfristen und -termine fiir Schulleitende des
Lehrpersonalgesetzes. Vorbehalten bleiben Abs. 2 und 3.

2

Fir folgende Funktionen (Angehdrige des Kaders) betragt die Kiindigungs-
frist ab dem 3. Dienstjahr sechs Monate:

- Rektor, Prorektor und Abteilungsleitende der Berufswahlschule

- Leitung Schulverwaltung

- Leitung Fachstelle Sonderpadagogik

Leitung Liegenschaftenverwaltung

3
Bei den unter Absatz 2 aufgelisteten Funktionen kann auf das Ende eines
Monats gekiindigt werden (ausser 31. Dezember).

4
Fiir die Lehrpersonen der Berufswahlschule gelten die Kiindigungsfristen
und -termine fiir Lehrpersonen des Lehrpersonalgesetzes.
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1

§ 6 Lohneinreihung Fir die Lehrpersonen der Berufswahlschule gelten, wenn nicht anders gere-
(§ 7 Abs. 1-3 PVO SSU) gelt, die kantonalen Bestimmungen zur Entléhnung von Lehrpersonen der
Volksschule.

2
Fir die Therapeuten und DaZ-Lehrpersonen gelten die kantonalen Regelun-
gen und Empfehlungen.

3
Fir die Gbrigen Mitarbeitenden gelten die Kontenrahmen BR 01 und BR 05
der Stadt Uster.

§ 7 Individuelle Lohn- 1

anpassungen Es besteht kein Anspruch auf individuelle Lohnerhéhung. Der oberste Li-

(§ 7 Abs. 1-3 PVO SSU) nienvorgesetzte entscheidet abschliessend (iber die Gewdhrung einer héhe-
ren Lohnstufe. Ein Stufenanstieg setzt gute Leistungen voraus.

2

Ein Aufstieg in bzw. innerhalb der Leistungsklassen erfor-dert sehr gute
Leistungen und setzt die Zustimmung des nachst hdheren Vorgesetzten vo-
raus

3

Lohnanpassungen erfolgen in der Regel auf Beginn eines Kalenderjahres.
Der Zeitpunkt der Bekanntgabe wird durch den direkten Vorgesetzten koor-
diniert.

4
Der oberste Linienvorgesetzte entscheidet aufgrund der ihm von der Schul-
pflege zugesprochenen Summe abschliessend iiber deren Verteilung auf
seine Mitarbeitenden. Der Entscheid (ber die individuelle Verteilung kann
delegiert werden.

5

Die individuellen Anpassungen orientieren sich an den bei der Anstellung
angewandten Besoldungsklassen und beriicksichtigen die Leistungen und
das Verhalten des Mitarbeitenden. Sofern die fiir individuelle Erhéhungen
zur Verfiigung stehende Summe kleiner als 0.5% der Lohnsumme ist, kann
der Betrag in Form von Bonuszahlungen an die Mitarbeitenden ausgerichtet
werden. Diese muss in der Lohnsumme budgetiert werden.

6

Die Lohne der obersten Linienvorgesetzten werden aus der Gesamtlohn-
summe ihrer Leistungsgruppen herausgeldst. Fiir sie wird ein separates Ge-
fass gebildet, dessen Gesamtsumme ebenfalls auf Grund des prozentualen
Anteils an der Gesamtlohnsumme bestimmt wird. Die Verteilung der Lohn-
erhéhung erfolgt durch das Schulprasidium und die Ressortdelegierten Fi-
nanzen und Qualitdt & Personelles, und zwar auf Grund der personlichen
Leistung und der Erreichung der Abteilungsziele.

Personalreglement (PR SSU)
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§ 8 Teuerungszulagen

und Familienzulagen
(§ 7 Abs. 4 PVO SSU)

§ 9 Einmalzulagen
(§ 15 PVO SSU)

§ 10 Entschadigungen

und Spesen
(8§ 7 und 11 PVO SSU)

§ 11 Entschadigungen

von Zusatzstunden
(§ 8 PVO SSU)

§ 12 Arbeitszeit, Ferien,

Ruhetage und Urlaub
(§ 8 PVO SSU)

§ 13 Mitarbeiterbeurtei-

lungen
(§ 12 PVO SSU)

Personalreglement (PR SSU)

der Sekundarschulgemeinde Uster vom 7. Dezember 2021
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1

Die Teuerungszulage der Sekundarschulgemeinde Uster entspricht der je-
weils vom Regierungsrat festgesetzten Teuerungszulage des Kantons, so-
fern es die Finanzlage der Sekundarschulgemeinde Uster erlaubt.

2
Die Familienzulagen werden gemdss der kantonalen Regelung ausgerichtet.

3
Fir die Ausrichtung von Ausbildungszulagen ist eine Bestatigung der Aus-
bildungsstatte erforderlich.

Fir Einmalzulagen gilt eine separate Richtlinie.

Die Sekundarschulpflege regelt die Vergiitung von Spesen und die Ausrich-
tung von Entschadigungen in den Spesen- und Entschadigungrichtlinien.

1

Fallen im Ausnahmefall (z.B. Projekte) Zusatzstunden bei Lehrpersonen an,
kann der direkte Vorgesetzte diese einheitlich pro erteilte Lektion bzw.
Stunde entschadigen.

2

Die Entschadigung erfolgt pro Lektion bzw. Stunde und betragt als Basisbe-
trag 1/28 der Stufe 9 der kantonalen Lohneinreihung (LR 12.01, Lohnkate-
gorie 1V), basierend auf 39 Arbeitswochen. Diese Entschadigung umfasst
sowohl die Ferien- und Feiertagsentschadigung als auch den 13. Monats-
lohn.

1

Die Arbeitszeit betrégt in der Regel 42 Stunden pro Woche. Sie wird grund-
satzlich auf fiinf Tage verteilt, wobei der Samstag und Sonntag arbeitsfrei
sind.

2

Die jahrliche Arbeitszeit betragt bei einem vollen Pensum grundsatzlich
brutto 2184 Stunden (52 Wochen x 42 Stunden) inkl. Ferien. Bei Teilzeit-
beschéftigung wird die jahrliche Arbeitszeit aufgrund des reduzierten Be-
schaftigungsgrades ermittelt. Fiir die Berechnung der Netto-Jahresarbeits-
zeit werden der individuelle Ferienanspruch, die auf einen Wochentag fal-
lenden Ruhetage sowie Arbeitszeitreduktionen vor Ruhetagen in Abzug ge-
bracht.

3

Die Arbeitszeit wird flexibel gestaltet. Die Schulpflege erldsst Regelungen
zur flexiblen Gestaltung der Arbeitszeit (Arbeitszeitrichtlinie). Sie kann fiir
einzelne Personalgruppen abweichende Arbeitszeitbestimmungen vorsehen.

Die Mitarbeiterbeurteilungen richten sich nach den verwaltungsinternen
Weisungen.

Seite 11 von 13



§ 14 Weiterbildung,
Praxisberatung und Su-
pervision

(§ 13 PVO SSU)

§ 15 Krankentaggeld-
versicherung und Care-

/Casemanagement
(§ 9 Abs. 2 PVO SSU)

§ 16 Stellenbeschrei-
bungen und Berufsauf-

trag
(§ 4 PVO SSU)

§ 17 Strafregisteraus-

zug
(§ 4 PVO SSU)

§ 18 Anwesenheit an
allgemeinen Veranstal-

tungen der Schule
(§ 8 PVO SSU)

§ 19 Teilnahme an

Sitzungen
(§ 8 PVO SSU)
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1
Weiterbildungen der Angestellten richten sich nach der Richtlinie iber Aus-
und Weiterbildung fiir Lehrpersonen und Angestellte.

2

Angestellte in schwierigen Arbeitssituationen kénnen Praxisberatungen wie
z.B. Coaching oder Supervision durch Fachpersonen beantragen. Sie kon-
nen vom Arbeitgeber dazu verpflichtet werden.

1
Die Arbeitgeberin tibernimmt mindestens die Halfte der Pramien einer allfal-
ligen Krankentaggeldversicherung.

2
Nach 20 kumulierten Tagen Absenz pro Jahr kann ein Standortgesprach mit
einem Care-/Case-Manager angeordnet werden.

1

Die Stellenbeschreibungen werden durch die Vorgesetzten fiir die Stellen in
ihrem Bereich erlassen. In den Stellenbeschreibungen werden die Aufgaben
und Kompetenzen der Stellen festgelegt. Sie bilden die Grundlage fiir die
Einreihung sowie fiir Mitarbeitergesprache und -beurteilungen.

2

Fir die Lehrpersonen der Berufswahlschule erlasst der Rektor der Berufs-
wahlschule anstelle von Stellenbeschreibungen den Berufsauftrag. Dieser
definiert die Tatigkeitsbereiche der Lehrpersonen sowie die Verteilung der
jahrlichen Arbeitszeit auf die Tatigkeitsbereiche.

3
Die Stellenbeschreibungen werden periodisch tberprift und wenn ndétig an-
gepasst.

1
Die Anstellungsinstanzen verlangen von den Stellenbewerberinnen und den
Stellenbewerbern einen Privatauszug aus dem Strafregister.

2

Beinhaltet die Tatigkeit einen regelmassigen Kontakt mit Schiilerinnen und
Schiilern, verlangen die Anstellungsinstanzen von den Stellenbewerberin-
nen und Bewerbern zusatzlich einen Sonderprivatauszug.

Die Teilnahme an Anldssen im Rahmen des Berufsauftrages ist ver-
pflichtende Arbeitszeit gemass den Weisungen der Schulleitung bzw. des
Rektors. Es gelten die Bestimmungen lber Anldsse an der Sekundarstufe
Uster.

1

Einem Schulhaus zugeteilte Lehrpersonen sind im Rahmen des Berufsauf-
trags und gemadss den Weisungen der Schulleitung bzw. des Rektors ver-
pflichtet, an internen Weiterbildungen und Informationssitzungen teilzuneh-
men. Ebenso ist die aktive Teilnahme in Projekten obligatorisch. Uber be-
griindete Ausnahmen entscheidet die Schulleitung bzw. der Rektor.

2
Lehrpersonen, welche an der Teilnahme verhindert sind, sind verpflichtet,
sich Uber die Beschliisse und Mitteilungen zu informieren (Holschuld).
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§ 20 Anhange zu die- Folgende Leitfaden, Richtlinien und Weisungen der Sekundarschulgemeinde
sem Personalreglement  Uster sind zusatzlich zu diesem Personalreglement anwendbar:

- Arbeitszeitrichtlinien

- Weisungen Uber die Mitarbeiterbeurteilungen

- Richtlinie Gber Aus- und Weiterbildung fir Lehrpersonen und Angestellte
- Richtlinie zur Gewdhrung von Einmalzulagen

- Richtlinie Gber Anlasse

- Berufsauftrag der Lehrpersonen der Berufswahlschule

- Spesen- und Entschadigungsrichtlinie

§ 21 Ubergangsbestim- 1

mungen Fir alle beim Inkrafttreten dieses Reglements bereits bestehenden Arbeits-
verhdltnisse gelten ab diesem Zeitpunkt diese neuen Bestimmungen.
2
Fir Arbeitsverhaltnisse, die beim Inkrafttreten dieses Reglements bereits
gekiindigt, aber noch nicht aufgeldst sind, gilt das bisherige Recht.

§ 22 Inkraftsetzung Dieses Reglement wurde von der Sekundarschulpflege am 7. Dezember
2021 genehmigt und tritt ab sofort in Kraft.

Personalreglement (PR SSU)
der Sekundarschulgemeinde Uster vom 7. Dezember 2021 Seite 13 von 13



	Personalverordnung der
	Beschluss Sekundarschulpflege vom 18. März 2014 Beschluss Gemeinderat vom 19. Januar 2015 Inkraftsetzung per 19. Januar 2015
	Mit Einführung der systematischen Rechtsammlung sind die Bezeichnungen anzupassen. Das Personalrecht als Gemeindeerlass ist durch die Legislative umzubenennen und wird mit einer nächsten Revision erfolgen. Mit der in dieser Verordnung bezeichneten Per...
	Personalreglement der
	Beschluss der Sekundarschulpflege vom 7. Dezember 2021 Inkraftsetzung per 7. Dezember 2021
	Die Bestimmungen gelten sowohl für weibliche als auch für männliche Angestellte, unabhängig davon, ob im Einzelnen weibliche oder männliche Formulierungen verwendet werden.
	Personalreglement der

